
tive, die zu einem Selbstmordversuch führen, so viel
schichtig und im Einzelfall so unterschiedlich sind, daß 
man sich vor jeder pauschalen Beurteilung hüten 
sollte; der Mediziner müsse stets die Individualität und 
die Einmaligkeit der Krankheit beachten, was auch 
schließlich für die Beurteilung des Suizids gelte (S. II f.). 
T h o m a s  dagegen schreibt: „Wenn auf Grund des 
Suizidversuchs eine akute Gefahr für Leib und Leben 
des Selbstmörders besteht, ist jedermann, also auch 
der Arzt, zur Hilfeleistung verpflichtet .. . Die Auf
fassung, daß der Selbstmordversuch ein Unglücksfall 
im Sinne des § 119 StGB ist, wird in der Rechtspre
chung einheitlich vertreten“ (S. 53 L).
Ich teile die Auffassung von Thomas. In dieser Frage 
sollte in Übereinstimmung mit den sozialistischen Mo
ralgrundsätzen ein einheitlicher und klarer Standpunkt 
gelten, der die Pflicht zum Schutze menschlichen Le
bens unmißverständlich zupi Ausdruck bringt und für 
Ermessensentscheidungen unter Berücksichtigung der 
Selbstmordmotive bzw. der Individualität und Ein
maligkeit des Falls keinen Raum läßt. Das Bezirks
gericht Frankfurt (Oder) hat hierzu in seiner Entschei
dung vom 18. September 1970 — I BS 4/70 — (unver
öffentlicht) zutreffend ausgeführt:

„Eine Erörterung der Beziehungen zwischen mora
lisch-ethischen Auffassungen des Arztes im Einzel
fall und den rechtlichen, beruflichen und gesetzlichen 
Pflichten zur aktiven Tätigkeit im Sinne einer Ver
hinderung der Selbsttötung kann daher nur vom 
Standpunkt der humanistischen sozialistischen Mo
ralanschauungen erfolgen. Diese Anschauungen ge
bieten, das Leben unbedingt mit den dafür zur Ver
fügung stehenden Mitteln zu retten, auch wenn das 
dem ausdrücklich erklärten Willen des Lebenden 
widerspricht. Das Recht auf Leben und Erhaltung der 
Gesundheit ist für den Arzt in der sozialistischen Ge
sellschaft zugleich seine Pflicht, alles in seinen Kräf
ten Stehende zu tun, um das Leben zu schützen. Es 
ist nicht zulässig, einen Widerspruch zwischen ärzt
lichem Ethos und rechtlichen Pflichten zu konstruie
render es im Ergebnis in das subjektive Ermessen 
des Arztes stellt, ob er das Leben oder die Gesund
heit des Patienten zu erhalten versucht oder nicht.“

Nicht unbedenklich erscheint mir auch die Ansicht Hin- 
derers, daß hinsichtlich der bei der Hilfeleistung fest
gestellten Tatsachen keine Schweigepflicht bestehe, weil 
die Strafbestimmung des § 136 StGB sich nur auf Tat
sachen beziehe, die dem Arzt in seiner beruflichen 
Tätigkeit anvertraut oder bekannt geworden sind und 
an deren Geheimhaltung ein persönliches Interesse 
besteht (S. 12). Die Hilfeleistungspflicht des §119 StGB 
bezieht sich zwar auf jedermann, ist also keine spezi
fisch ärztliche Pflicht; wird jedoch der Arzt auf der 
Grundlage seiner medizinischen Kenntnisse und Er
fahrungen zur Rettung eines von einem Unglücksfall 
betroffenen Menschen tätig, so übt er berufliche Tätig
keit aus, zu der er in diesem Falle gesetzlich verpflichtet 
ist. Es sind keine Gründe erkennbar, warum der yon 
einem Unglücksfall Betroffene nicht durch die Schwei
gepflicht des Arztes vor der Offenbarung solcher Tat
sachen geschützt werden soll, an deren Geheimhaltung 
er ein persönliches Interesse hat. Mir scheint im Ge
genteil der klare Wortlaut des § 136 StGB, wonach nicht 
nur dem Arzt anvertraute, sondern auch ihm bekannt 
gewordene Tatsachen der Geheimhaltung unterliegen — 
hierzu gehören typischerweise die an einem bewußt
losen Unfallverletzten getroffenen Feststellungen —, 
dafür zu sprechen, daß sich die ärztliche Schweige
pflicht auch auf diese Fälle bezieht.
Die vorliegende Broschüre unterstreicht die Nützlich
keit interdisziplinärer Zusammenarbeit bei der Lösung 
medizinisch-juristischer Grenzfragen. Sie enthält so
wohl für Mediziner als auch für Juristen nützliche 
Informationen, beleuchtet die aufgeworfenen Fragen 
von verschiedenen Seiten, regt zum Nachdenken an und 
vermittelt vor allem wertvolle Verhaltensmaximen, die 
eine mit den Anforderungen des sozialistischen Rechts 
übereinstimmende Pflichterfüllung stimulieren.

Oberrichter Dr. Siegfried W i t t e n b e c k ,  
Mitglied des Präsidiums des Obersten Gerichts
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